
Amtsgericht Coburg
Abteilung für Strafsachen

Amtsgericht Coburg PF 2135, 96410 Coburg

Herrn für Rückfragen:
Telefon: +49(9561)878-1170
Telefax: +49(9561)878-1905

Zimmer: 126
Sie erreichen die zuständige Stelle am besten:

Mo-Fr: 8.00- 12.00 Uhr
Telefondurchwahl: Herr Bartsch -1170 und Frau Reichl -1173

Ihr Zeichen
Bitte bei Antwort angeben 
Akten- / Geschäftszeichen Datum
3 Cs 111 Js 2087/18 27.03.2019

In dem Strafverfahren gegen
............​..........​.........​............

wegen Beleidigung

Sehr geehrter Herr ..........,

mit Schreiben vom 11.01.2019 wurde Ihnen von hier aus bereits mitgeteilt, dass mit einer Bear­
beitung Ihrer Anträge auf Gewährung weiterer Reisekosten und Tagegeld zunächst zugewartet 
wird bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens. Im Falle einer rechtskräftigen Verurtei­
lung hätte Sie diese als Kosten des Verfahrens nämlich selbst zu tragen.

Sollten Sie eine förmliche Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt erstreben, die aufgrund des der­
zeitigen Verfahrensstandes wohl negativ ausfallen würde, bitte ich, dies deutlich mitzuteilen. 
Sollte binnen 2 Wochen eine solche Mitteilung hier nicht eingehen, gehe ich davon aus, dass 
Sie mit einem Zuwarten bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss einverstanden sind.

Mit freundlichen Grüßen

Bartsch, JVI
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Hausanschrift
Ketschendorfer Str. 1 
96450 Coburg

Haltestelle
Kongresshaus

Nachtbriefkasten
Haupteingang
Ketschendorfer Strasse

Kommunikation
Telefon: 

09561/878-0
Telefax:

09561/878-1900

.......... ​..........

....................​.

..........​...........


